
Der Inhaber dieser Fischereierlaubnis ist im Rahmen der
gemeinsamen Befischung der IG Nidda berechtigt, in den umseitig
genannten Gewässerstrecken der Nidda, der Nidder und des
Erlenbachs unter Beachtung aller gesetzlichen Regelungen und der
durch die Vereine selbst oder die Behörden geregelten
Beschränkungen zu angeln. Insbesondere die naturschutzrechtlichen
Beschränkungen sind streng zu beachten.

Der IG-Nidda-Angler ist selbst dafür verantwortlich, sich bei dem
Verein oder auf www.ig-nidda.de über die aktuellen Regelungen zu
informieren.

Die Fangstatistik ist über den eigenen Verein an die IG Nidda
zurückzugeben. Eine neue Erlaubniskarte wird nur im Austausch
ausgehändigt.

Beim Austritt aus den eigenen Angelverein erlischt die IG-Nidda-
Fischereierlaubnis. Werden einem Angler von seinem Angelverein die
Fischereirecht auf Zeit oder auf Dauer oder für immer entzogen oder
wird er aus seinem Angelverein ausgeschlossen, gilt die Sperrung des
strafenden Vereins weiter, auch wenn dieser Angler über den Eintritt
in einen anderen Verein erneut eine IG-Nidda-Fischereierlaubnis
erlangt.

____________________ _____________________
Unterschrift des
Fischereischeininhabers Vereinssiegel/Unterschrift Version: 01/2026

Fischereierlaubnis
zur gemeinsamen Befischung der Nidda, der Nidder 

und des Erlenbachs

Für das Jahr _______________________
Herr / Frau

__________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Gültig nur mit gültigem Staatlichen Fischereischein und 
Mitgliedskarte des eigenen Angelvereins.  

Fangmeldung
Fangstrecke-

Nummer
Datum Art und Anzahl Gewicht 

in kg

U N G Ü L T I G



Fangbegrenzung, Schonzeiten, Mindestmaße
In der Fangstrecke 17 dürfen pro Woche
höchstens 2 Atlantische Forellen entnommen
werden. In den anderen Gaststrecken dürfen pro
Tag 2 Edelfische (Hecht, Atlantische Forellen,
Zander, Karpfen und Schleie) entnommen
werden. Es gelten die gesetzlichen Schonzeiten
und Mindestmaße!

Fangstrecken
01 – ASV Nieder-Florstadt

02 – ASV Assenheim

03/04 – Pachtgemeinschaft Nieder-

Wöllstadt/Ilbenstadt

05 – Angelfreunde 1957 Groß-Karben

06 – Karbener Sportangler

07 – ASV Frühauf Gronau

08 – ASV Bad Vilbel 

10 – Frankfurter Fischereiverein

12 – ASV Heddernheim

13- ASV Höchst 1925

14 – SAK Anker Hausen

16 - ASV Dauernheim

17 – ASV Nieder-Erlenbach

18 – AV Büdesheim

19 – ASV Schöneck-Kilianstädten

20 – ASV Nidda

21 – ASV Rendel-Niederdorfelden

17

17

17

Nur Fliegenfischen 
widerhakenlos erlaubt! 
Entnahmefenster
Atlantische Forelle (32 
– 40 cm).         
Watverbot vom 01.10. 
bis 15.05. jeden Jahres.

Obere 
Fangstreckengrenze ist 
die Fußgängerbrücke 
über den Erlenbach in 
Verlängerung der 
Straße „Im Sauern“  / 
Untere Grenze ist 
Gemarkungsgrenze Bad 
Vilbel-Massenheim

02

01

Horloff-Mündung

01

02

03/04
03/04

05
05 06

06

Zeitweise oder 
dauerhafte 

Betretungsverbote!

07

07

08
Naturschutzvertrag!

Zeitweise oder 
dauerhafte 

Betretungsverbote!

07

0708

08

Ganzjährige Sperrung! 
Erlenbachmündung von B 3-
Brücke bis 200 m oberhalb 

der Mündung (rechts in 
Fließrichtung).

10
10

Ganzjährige Sperrung der 
Bereiche mit Baum- und 

Buschbestand! An beiden 
Ufern teils wechselnd.

Ganzjährige Sperrung des 
alten Niddaflusslaufs.

12

12

13

13
14

14

Die Befischungsgrenze ist die 
Brücke der Straße „An der 

Krötenburg“ über die Nidda.

Gegenüber Naturschutzgebiet 
„Nachtweid“. Angelverbot 

01.03. bis 15.06. jeden Jahres. 
Gewässergrenzen beachten.

18

19

Strecke 18 
Oberer Grenze 
„Höhe Philippi-
Mühle“ –untere 

Grenze „Talstraße, 
Büdesheim“

Alle  Kartenbilder auf dieser Seite sind auf OpenStreetM
ap-Daten basierend und stehen unter der Lizenz

Creative Com
m

ons
Attribution

Share Alike-Lizenz 2.0

16

16

20

20

Naturschutzgebiet 
„Nachtweid“. Ganzjähriges 
Angelverbot flussabwärts 

rechts.

21

Strecke 21 
Mühlgraben gesperrt!

17

17

17

17

Ganzjährige Sperrung 
zwischen „Am Riedsteg“ 
und “Am Schäferköppel“

Nur Fliegenfischen mit 
Schonhaken erlaubt! 

Linke Uferseite (ehemals 
Fangstrecke 15) ab 2026 

nicht mehr in der 
gemeinsamen Befischung)
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